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Gemeinde Fiefbergen 
 

Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 9 – „Photovoltaik-Anlage an der Bahn“ und 
9. Änderung des FNP im Zusammenhang mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 9 

 
 

Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
Nicht abgegeben wurden Stellungnahmen folgender Behörden und Firmen und der Nahbargemeinden 
Nr. 02  Amt Probstei für die Nachbargemeinden      Knüll 4     24 217 Schönberg 
  Barsbek, Wisch, Krokau, Schönberg, Höhndorf, Passade 
Nr. 03  Amt Probstei Abt. II.3 – Amt für Hochbau, Tiefbau, Liegenschaften  Knüll 5     24 218 Schönberg 
Nr. 05  Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland e.V. LV SH e.V.  Lorentzendamm 16   24 103 Kiel 
Nr. 06  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Facilitymanagement  Bleicher Ufer 21   19 053 Schwerin 
Nr. 08  Deutsche Post AG, Vertriebsdirektion Brief-Hamburg    Bunsenstraße 2b   24 145 Kiel 
Nr. 10  Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schönberg      Niederstraße 15   24 217 Schönberg 
Nr. 11  Finanzamt Plön         Postfach 108    24 301 Plön 
Nr. 12  Freiwillige Feuerwehr Fiefbergen über Amt Probstei    Knüll 4     24 217 Schönberg 
Nr. 13  Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AdR - Hauptniederlassung Kiel Gartenstraße 6    24 103 Kiel 
Nr. 14  Gewässerunterhaltungsverband Schönberger AU – Über Amt Probstei  Knüll 4     24 217 Schönberg 
Nr. 15  Handwerkskammer Lübeck       Breite Straße 10/12   23 552 Lübeck 
Nr. 19  LA für Denkmalpflege Schleswig-Holstein     Wall 47 / 51    24 103 Kiel 
Nr. 20  LA für Umwelt – techn. Umweltschutz Regionaldezernat Mitte   Hamburger Chaussee 25  24 220 Flintbek 
Nr. 22  LB für Klimaschutz, Nationalpark und Meeresschutz S-H   Hopfenstraße 1    24 114 Kiel 
Nr. 23  Landeskriminalamt, SG 323 Kampfmittelräumdienst    Mühlenweg 166    24 116 Kiel 
Nr. 26  Ministerium für Inneres, ländl. Räume, Integration und Gleichstellung  Düsternbrooker Weg 104  24 105 Kiel 
Nr. 29  Schleswig-Holstein Netz AG       Behler Weg 15    24 306 Plön 
Nr. 31  Verein Jordsand zum Schutze der Seevögel und der Natur e.V.   Bornkampsweg 35   22 926 Ahrensburg 
Nr. 32  Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH      Diedrichstraße 5   24 143 Kiel 
Nr. 34  Vodafone GmbH, Vodafone Kabel Deutschland GmbH    Amsinckstraße    20 097 Hamburg 
Nr. 35  Dataport Anstalt des öffentlichen Rechts     Billstraße 82    20 539 Hamburg 
Nr. 36  LA für Vermessung und Geoinformation S-H, Gutachterausschuss  Kronshagener Weg 107   24 116 Kiel 
Nr. 37  Zweckverband Breitbandversorgung im Kreis Plön    
Nr. 39  NAH.SH GmbH         Raiffeisenstraße 1   24 103 Kiel 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zu Abs. 2:  

Es wird mitgeteilt, dass die in den vorangegangenen Stellungnahmen gegebenen 
Anregungen im jetzigen Entwurf berücksichtigt wurden.  

 
 Zu Abs. 3:  

Es wird mitgeteilt, dass die vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen bezüglich 
der Beeinträchtigung von Offenland-Vogelarten als Festsetzung im Plan 
aufgenommen wurden und durch den Vorhabenträger zu beachten sind. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussagen zur Kenntnis. 
Festsetzungen im Bebauungsplan sind für den Vorhabenträger verbindlich und somit 
stets zu beachten. Die Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen wird zudem im 
Durchführungsvertrag geregelt. 
Der Fachbeitrag Artenschutz geht auf die Feldlerche explizit ein (S. 18 f.). Der 
Steinschmätzer wurde hingegen außerhalb des Plangebiets festgestellt, innerhalb des 
Plangebiets befinden sich derzeit keine geeigneten Habitate. Der Fachbeitrag 
Artenschutz geht in Kap. 5.3.1. unter Bezugnahme auf zwei angehängte Anlagen auf 
den Zug- und Rastvogelaspekt ein. Eine ergänzende aktuelle Abfrage im Umweltportal 
S-H bestätigt die im AFB verankerte Prognose zur artenschutzrechtlichen 
Nichtbetroffenheit der Wintergäste, insb. Schwäne, Gänse, Kraniche und Limikolen, da 
deren Rastgebiete jeweils gewässer- bzw. küstennah in Entfernungen von > 2 km 
nördlich und südlich des Plangebiets liegen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keine Bedenken, die Belange des archäologischen Denkmalschutzes werden in den 

Planungen berücksichtigt. 



Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 9 „Photovoltaik-Anlage an der Bahn“ und 9. Änderung des FNP der Gemeinde Fiefbergen - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 4 

07
 

B
un

de
sa

m
t f

ür
 In

fr
as

tr
uk

tu
r, 

U
m

w
el

ts
ch

ut
z 

un
d 

D
ie

ns
tle

is
un

ge
n 

de
r B

un
de

sw
eh

r 

 

 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keine Einwände, Verteidigungsbelange werden nicht beeinträchtigt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keine Einwendungen bezüglich der Richtfunkverbindungen des Ericsson-Netzes 

und des Netzes der Deutschen Telekom. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keine Betroffenheit 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keine Anmerkungen oder Hinweise zu den Planungen 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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 Zu Abs. 1 bis 5: 

Es werden die Herleitung und die inhaltliche Umsetzung der im 
Aufstellungsverfahren über die Bauleitpläne geforderten gemeindlichen 
Potenzialanalyse über geeignete Flächen für die PV-Nutzung in Fiefbergen 
erläutert. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde bestätigt die Erläuterungen. Die Gemeinde 
unterstreicht mit der Aufstellung der Bauleitpläne ihr öffentliches Interesse, einen 
Beitrag zum Klimaschutz, zu Energiewende und zur Sicherung der Daseinsvorsorge zu 
leisten, indem sie eine von drei möglichen Potenzialflächen für die Nutzung von 
regenerativer Energie anhand eines Gutachtens festlegt. Gleichzeitig schließt sie 
andere Flächen im Gemeindegebiet aus. 
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 Zu Abs. 3:  

Es wird mitgeteilt, dass in einem Planungsgespräch von den Behörden eine 
Alternativenprüfung für den Solarpark für erforderlich gehalten wurde und diese 
interkommunal abzustimmen ist.  
In den Planunterlagen wurde eine gemeindeweite Photovoltaik-
Potenzialflächenanalyse ergänzt. 
Die gemeindeweite Potenzialanalyse für Photovoltaikanlagen der Gemeinde 
Fiefbergen wurde im Rahmen einer Bürgermeisterkonferenz am 15.02.2023 mit den 
Gemeinden Wisch, Schönberg, Höhndorf, Fahren, Passade und Barsbek 
interkommunal abgestimmt. Es wurden keine Bedenken gegenüber der Planung 
vorgetragen. 

 
 Zu Abs. 4 bis 5: 

Es wird mitgeteilt, dass die südlich des Plangebiets verlaufende 
Hochspannungsleitung sowie die Nähe zu den Gewerbeflächen als Vorbelastung 
aus gemeindlicher Sicht dokumentiert sind. Weiterhin hat die Gemeinde Fiefbergen 
mit der gemeindeweiten Potenzialanalyse für Freiflächen-Photovoltaikanlagen 
dargelegt, dass es sich um eine der geeignetsten Flächen für Photovoltaikanlagen 
im Gemeindegebiet handelt. 
Seitens der Raumordnung ist die „Photovoltaik-Potenzialflächenanalyse für die  
Gemeinde Fiefbergen, Kreis Plön“ nachvollziehbar. 
Es wird bestätigt, dass der Planung keine Ziele der Raumordnung entgegenstehen. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussagen zur Kenntnis. Die 
Begründungen beider Verfahren werden teilweise mit den Aussagen ergänzt. 
 
 Zu Abs. 6: 

Es wird mitgeteilt, dass diese Stellungnahme sich nur auf die Erfordernisse der 
Raumordnung bezieht und damit einer planungsrechtlichen Prüfung des 
Bauleitplanes nicht vorgreift. Eine Aussage über die Förderungswürdigkeit einzelner 
Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stellungnahme nicht verbunden. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussagen zur Kenntnis. Die 
planungsrechtliche Prüfung obliegt der höhen Verwaltungsbehörde, dem Landkreis 
Plön. Der Landkreis wurde beteiligt (s. lfd. Nr. 24). 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Waldrechtliche Belange werden nicht berührt. 
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Die Stellungnahme wird teilweise beachtet. 
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 Zu Abs. 1 bis 3: 

Es werden einleitende Sätze zur beabsichtigten Planungsabsicht, zur erfolgten 
Anwendung des § 12 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 9 und zum 
Parallelverfahren gegeben. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde bestätigt diese Angaben. 
 
 Zu Abs. 4 bis 8: 

Es wird mitgeteilt, dass die Entwicklung von Standorten für die Produktion von 
erneuerbarer Energie im Kreisgebiet grundsätzlich begrüßt wird und ergänzend zu 
der Stellungnahme des Kreises Plön vom 23.02.2021 Hinweise und Anregungen 
geäußert werden. 
Es wird mitgeteilt, dass dem räumlich zusammengefassten kompakten 
Plangeltungsbereich, die Verfahrensänderung auf einen Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan sowie die gemeindeübergreifende Abstimmung gem. § 2 Abs. 2 
BauGB begrüßt. 
Es geht aus den vorgelegten Unterlagen nicht hervor, ob ggf. Vereinbarungen in 
Bezug auf die Erschließungssituation gem. § 30 Abs. 2 BauGB getroffen wurden 
(Vorhaben- und Erschließungsplan). Die durchgeführte gemeindeübergreifende 
Abstimmung gem. § 2 Abs. 2 BauGB wird seitens der Kreisplanung begrüßt. 
Es wird auf die fachbehördlichen Stellungnahmen (SN) verwiesen, insbesondere 
auf die SN der Unteren Naturschutzbehörde (uNB). 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussagen zur Beachtung. Es 
wurden Pachtverträge zwischen dem Vorhabenträger und dem Eigentümer 
geschlossen, welche die Erschließung dinglich sichern. Für die Benutzbarkeit dieser, 
ausschließlich der Erschließung des Solarparks dienenden privaten Flächen wird eine 
Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen. Das ist zwingende Voraussetzung für das 
Energieprojekt. Das ist im Pachtvertrag so verankert und muss umgesetzt werden.  

Die Erschließung soll ausgehend von der Kreisstraße K 47 in nördlicher Richtung direkt 
zum geplanten Solarpark erfolgen. Die Zuwegung in den Solarpark erfolgt im Bereich 
der südöstlichen Ecke des Geltungsbereiches des B-Planes. Die Erschließung wird mit 
der Gemeinde gem. § 12 Abs. 1 BauGB abgestimmt und im Vorhaben- und 
Erschließungsplan (VuE-Plan) verständlich dargestellt. 
Fachbehördliche Stellungnahmen 
 Die untere Naturschutzbehörde teilt mit  
• zum F-Plan: 

Es wird mitgeteilt, dass die UNB den räumlich zusammengefassten kompakten 
Plangeltungsbereich südlich der Bahntrasse akzeptiert und die 
Potenzialflächenanalyse begrüßt wird. 

• zum B-Plan 
Kommentare/Abwägung siehe nächste Seiten 
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• Zu Abs. 1 bis 3: 
Es wird mitgeteilt, dass die UNB den räumlichen Plangeltungsbereich akzeptiert und 
die Potenzialflächenanalyse begrüßt wird. Es wird mitgeteilt, dass erhebliche 
Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild mit der Planung vorbereitet 
werden. Die Flächen weisen 70 Bodenpunkte auf, so dass eine besondere Eignung 
zur landwirtschaftlichen Nutzung gesehen wird. Das Schutzgut Boden wird durch 
die Planung beeinträchtigt.  
Gemäß § 1a BauGB sollen landwirtschaftliche Flächen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden! Daher werden im Erlass über die Grundsätze zur Planung von 
großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich vom 01.Sebtember 2021 
landwirtschaftliche Flächen mit hoher Ertragsfähigkeit nur als bedingt geeignete 
Flächen angesehen und unterliegen somit einem besonderen 
Abwägungserfordernis. 

Kommentar/Abwägung: Die Eingriffe in den Naturhaushalt werden durch geeignete 
Maßnahmen ausgeglichen und festgesetzt. Das Schutzgut Boden wird durch intensive 
ackerbauliche Nutzung aufgrund der besonderen Eignung zur landwirtschaftlichen 
Nutzung ebenfalls und in erhöhtem Maße beeinträchtigt (Erosion, Düngung, 
Verdichtung etc.). Weiteres Abwägungserfordernis siehe auch lfd. Nr. 18 Ministerium f. 
IKWS und lfd. Nr. 25 Landwirtschaftskammer). Die Wahl der Fläche zur möglichst 
konfliktarmen Errichtung und Inbetriebnahme einer PV-Anlage beruht insb. auf der 
anthropogenen Vorbelastung vor Ort (Bahn, Straße, Freileitung, Windpark) und der 
fehlenden besonderen arten- und naturschutzfachlichen Funktionen der Fläche. Die 
Bodenfunktion wird jedoch nicht erheblich beeinträchtigt, vielmehr erfolgt eine 
Unterbrechung der langjährig intensiven ackerbaulichen Nutzung mit dem Effekt, dass 
sich der Boden regenerieren kann. Der Versiegelungsaspekt ist bei Freiflächen-PV 
vernachlässigbar. Wenngleich nach §1a BauGB sparsam mit landwirtschaftlicher Fläche 
umzugehen ist, so besteht in der Schutzgüterabwägung in zunächst gleichem Maße der 
Anspruch, dem Klimawandel zu begegnen. Dem Ausbau der Nutzung erneuerbaren 
Energien jedoch wird aktuell auf EU- und Bundesebene ein überragendes bzw. 
überwiegendes öffentliches Interesse eingeräumt. Vor diesem Hintergrund wiegt der 
Aspekt, dass die Fläche 70 Bodenpunkte aufweist, deutlich geringer. 
 
 Zu Verkehrliche Erschließung: 

Es wird mitgeteilt, so dass die beschriebene Erschließung von der Kreisstraße K 47 
von 150 m nicht vorhanden und gesichert sei. 

Kommentar/Abwägung:  
Die Eingriffsbemessung der nunmehr von Süden neu herzustellen Zuwegung (ca. 150 
m lang und 5 m breit) erfolgt nicht im Umweltbericht zum B-Plan, sondern aufgrund der 
deutlich konkreteren Planungsgrundlage in einem separaten Dokument zum Vorhaben- 
und Erschließungsplan. Alternativen ergeben sich nicht, da nordseitig der Ausbau als 
ICE-Trasse entgegensteht und west-/ostseitig keine Anknüpfungsmöglichkeiten an das 
öffentliche Wegenetz bestehen. 
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 Zu Eingriffsermittlung und Kompensation  
Es wird mitgeteilt, dass die Eingriffsermittlung und -kompensation nicht den 
Standards in Schleswig-Holstein entspricht, da gemäß Erlass über die Grundsätze 
von großflächigen Solarenergieanlagen im Außenbereich ein Ausgleichserfordernis 
von 1:0,25 zusätzlich erforderlich ist. 

Kommentar/Abwägung: Der Erlass vom 1.9.2021 enthält in dessen Kap. E Hinweise 
zur Eingriffsregelung, die dem Wortlaut des Erlasses nach „angewendet werden 
können.“ Sofern jedoch die Planungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Anlagen 
Berücksichtigung finden, empfiehlt der Erlass eine Reduzierung des Ausgleichsbedarfs 
von 1:0,25 auf bis zu 1:0,1. Der Erlass verweist jedoch zuvor auch auf den Sachverhalt, 
dass im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens § 14 ff. BNatSchG nicht unmittelbar gilt, 
sondern gem. §2 Abs. 4 BauGB durch den Plangeber (Gemeinde) in Wahrnehmung 
seiner Planungshoheit eine Umweltprüfung erfolgt. Im Rahmen der Umweltprüfung ist 
die Gemeinde nicht an eine bestimmte Methodik gebunden. Es besteht insofern kein 
zwingender Anlass zur Änderung des in Kap. 5 verankerten methodischen Ansatzes zur 
Ermittlung des Eingriffs und des Kompensationsbedarfs. An der insofern auch weiterhin 
plausiblen Begründung des Umweltberichts insb. in Kap. 5 wird insofern festgehalten. 

Hinsichtlich der Einzäunung in Bezug auf den Abstand zur Bodenoberfläche sind 
widersprüchliche Aussagen in der Begründung und im Umweltbericht zu finden. 
Einzäunungen sind zur Minderung der Zerschneidungseffekte so zu gestalten, dass 
Kleintiere problemlos queren können. Mindestabstand 20 cm zwischen 
Bodenoberfläche und Zaununterkante. 

Kommentar/Abwägung: Dem Hinweis wird gefolgt, es wird ein entsprechender 
Hinweis in Textteil B des B-Plans aufgenommen. 

Der Erlass sieht vor, dass die Eingriffe durch eine Photovoltaikanlage dann als 
ausgeglichen gelten, wenn die überstellten Grundflächen extensiv genutzt werden 
und Ausgleichsflächen zur Einbindung der Anlagen in die Landschaft und zur 
Schaffung naturbetonter Lebensräume im Verhältnis von 1:0,25 ausgewiesen 
werden. Letztere sollen außerhalb eines für Photovoltaikanlagen festgesetzten 
Gebietes liegen (s. auch Auszug Erlass Seite 4 von 6). 

Kommentar/Abwägung: Der Erlass vom 1.9.2021 enthält in dessen Kap. E Hinweise 
zur Eingriffsregelung, die dem Wortlaut des Erlasses nach „angewendet werden 
können.“ Sofern jedoch die Planungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Anlagen 
Berücksichtigung finden, empfiehlt der Erlass eine Reduzierung des Ausgleichsbedarfs 
von 1:0,25 auf bis zu 1:0,1. Der Erlass verweist jedoch zuvor auch auf den Sachverhalt, 
dass im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens § 14 ff. BNatSchG nicht unmittelbar gilt, 
sondern gem. §2 Abs. 4 BauGB durch den Plangeber (Gemeinde) in Wahrnehmung 
seiner Planungshoheit eine Umweltprüfung erfolgt. Im Rahmen der Umweltprüfung ist 
die Gemeinde nicht an eine bestimmte Methodik gebunden. Es besteht insofern kein 
zwingender Anlass zur Änderung des in Kap. 5 verankerten methodischen Ansatzes zur 
Ermittlung des Eingriffs und des Kompensationsbedarfs. An der insofern auch weiterhin 
plausiblen Begründung des Umweltberichts insb. in Kap. 5 wird insofern festgehalten. 
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 Zu Boden: 

Es wird mitgeteilt, dass es bei einer Verlegung der Kabel zur Vernetzung der 
Module in den Boden mit einer Tiefe von 0,7m und einer Breite von 0,6m zu 
Störungen des Bodengefüges kommt.  

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis erscheint plausibel im Hinblick auf die 
Beanspruchung bislang ackerbaulich ungenutzter, naturnaher Böden, nicht aber in 
Bezug auf langjährig intensiv ackerbaulich genutzte Böden, die einer ganzflächig 
tiefgründigen mechanischen und chemischen Behandlung unterliegen. Diese wird durch 
die PVA-Anlage ganzflächig ausgesetzt. Die damit verbundene ganzflächige 
Regenerationsfähigkeit des (dann gänzlich ungenutzten) Bodens ist im Hinblick auf 
seine ausgleichende Wirkung höher zu gewichten, als die lediglich lineare und temporär 
wirkende Verlegung der Kabel. Es mangelt der bau- und anlagebedingten 
Beeinträchtigung insofern an der Erheblichkeit, und insofern an einem 
kompensationspflichtigen Eingriff, vgl. Kap. 3.3 des Umweltberichts. 

Des Weiteren sind Unterhaltungs- und Wartungswege sowie Feuerwehrzufahrten 
geplant, die zu Eingriffen in den Naturhaushalt und zu Bodenveränderungen führen 
werden. Ein Neubau der Erschließung führt ebenfalls zu erheblichen Eingriffen in 
den Boden. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch die Arbeiten im 
Plangebiet sind daher gegenüber der bisherigen Nutzung als erheblich zu bewerten. 

Kommentar/Abwägung: Die Eingriffsbemessung der nunmehr von Süden neu 
herzustellen Zuwegung (Ca. 150 m lang und 5 m breit) erfolgt nicht im Umweltbericht 
zum B-Plan, sondern aufgrund der deutlich konkreteren Planungsgrundlage in einem 
separaten Dokument zum Vorhaben- und Erschließungsplan. Unmittelbar neben dem 
neu entstehenden Weg erfolgt die Anlage einer Ausgleichsfläche in Form der 
Aussetzung der ackerbaulichen Nutzung zugunsten der Entwicklung einer artenreichen 
Staudenflur mit extensiver Pflege durch jeweils einmalige Spätmahd bzw. durch 
Belassen der Fläche als Ackerbrache. 
 

Leitungsverlegungen außerhalb des Plangeltungsbereiches stellen ebenfalls 
ausgleichs- und genehmigungspflichte Eingriffe in Natur und Landschaft dar. Die 
Aussage, dass auf den Böden mit 70 Bodenpunkten arten- und staudenreiche 
Flächen entstehen werden, ist auf Grund der Nährstoffversorgung dieser Böden 
ausgeschlossen.  

Kommentar/Abwägung: Leitungsverlegungen außerhalb des Plangeltungsbereichs 
sind nicht Gegenstand des B-Plans, da sie außerhalb des Geltungsbereichs stattfinden. 
Die Entstehung artenreicher Staudenfluren ist indes keinesfalls abhängig von der 
Bodenwertzahl – artenreiche Staudenfluren entstehen sowohl auf nährstoffarmen als 
auch nährstoffreichen Böden. 
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 Zu Landschaftsbild und zu Auszug Zusammenfassung Umweltbericht: 

Es wird mitgeteilt, dass eine Minimierung der Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes durch Eingrünungsmaßnahmen (Gehölzpflanzungen) an der 
Südgrenze der Freiflächenanlage erforderlich ist! (s. auch Auszug aus Erlass, Abs. 
6). 

Kommentar/Abwägung: Da die PV-Anlage als 30-jährige Zwischennutzung mit 
anschließend vollständigem Rückbau und Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen 
Nutzung festgesetzt ist, ist die südseitige Anlage einer Hecke nicht möglich. Es 
bestehen darüber hinaus Zweifel, dass die Neuanlage einer Hecke innerhalb des 
Zeitraums von lediglich 30 Jahren zur wirksamen Unterbindung der Fernwirkung 
beitragen soll; eine solche Hecke hätte frühestens 15 bis 20 Jahre eine hierfür 
ausreichende Höhe und Dichte erreicht, jedoch wäre der Anlass ca. 10 Jahre später 
infolge des Rückbaus nicht mehr vorhanden. Insofern erscheint die Aussetzung der 
intensiven ackerbaulichen Nutzung für diesen Zeitraum mit Entwicklung einer 
artenreichen Staudenflur mit extensiver Weidenutzung als Ausgleich erheblich 
sinnvoller, zumal der Eingriff nicht in einem naturnahen, sondern vielmehr durch Bahn, 
Straße, Windpark und Stromfreileitung erheblich technisch vorbelasteten 
Landschaftsausschnitt erfolgt. Dies gilt insbesondere ausgehend von der ca. 150 m 
entfernten K 47 südlich des Plangebiets, deren Nahbereich durch die zwischen Straße 
und Plangebiet verlaufende Stromfreileitung erheblich und vordergründig vorgeprägt ist; 
die Fernwirkung der PV-Anlage liegt mit einer festgesetzten Maximalhöhe von lediglich 
3,5 m trotz der topografischen Höhenverhältnisse vor Ort deutlich unterhalb der 
Wirkung, die vom nahen Windpark und der Freileitung ausgeht und fällt insofern nicht 
besonders ins Gewicht. Der pauschale methodische Ansatz des Erlasses differenziert 
nicht zwischen naturnahen und vorbelasteten Gebieten. An der weiterhin plausiblen 
Argumentation von Kap. 3.5 des Umweltberichts wird insofern ebenso festgehalten wie 
an der insofern keinesfalls absurden Ausgleichsmaßnahme, vgl. Begründung zu den 
landschaftsbildwirksamen Komponenten in Kap. 5.2 des Umweltberichts. 
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Zu Abs. 2: 
Es wird mitgeteilt, dass die vorgelegte Kompensationsermittlung den in S-H 
anzuwendenden Kriterien und Standards sowie den naturschutzrelevanten 
Maßstäben in keiner Weise gerecht wird. Gegen die Eingriffs- und 
Ausgleichsermittlung bestehen erhebliche Bedenken. 

Kommentar/Abwägung: Die Bedenken des Hinweisgebers ergeben sich im 
Wesentlichen aus den im Umweltbericht plausibel begründeten Abweichungen von den 
pauschalen methodischen Ansätzen eines Landeserlasses. Die Gemeinde zieht jedoch 
eine aus standörtlichen Verhältnissen abgeleitete Eingriffs- und 
Kompensationsermittlung einem pauschalen Hinweis eines Erlasses vor und bleibt bei 
der im Umweltbericht verankerten Argumentation. Alleine zur Erschließung des 
Plangebietes erfolgt im Zuge der Erstellung des Vorhaben- und Erschließungsplans 
eine ergänzende Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz. 
 
 Zu Artenschutz: 
Die im Fachbeitrag Artenschutz und dem Umweltbericht verankerten Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen (Bauzeitenregelung zugunsten Bodenbrüter) werden 
eingehalten. 
 
 Zu die Untere Wasserbehörde teilt mit, 

dass keine Bedenken seitens der unteren Wasserbehörde bestehen. Das Vorhaben 
bedarf keiner weiteren wasserrechtlichen Regelungen. 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis, dass die Gemeinde für das Plangebiet weiterhin 
abwasserbeseitigungspflichtig ist, wird durch die Gemeinde zur Kenntnis genommen. 
Die Rohrleitung südlich der Bahn ist in der Planzeichnung gekennzeichnet. Auf die 
Unterhaltspflicht des Eigentümers wird in den Begründungen hingewiesen. 
 
 Zu die Untere Bodenschutzbehörde teilt 
 zum F-Plan mit, 

dass keine Altlasten im Plangebiet bekannt sind und keine Bedenken seitens der 
Unteren Bodenschutzbehörde bestehen. 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis, dass die Funktionsfähigkeit des Bodens zu 
erhalten und zu fördern ist, ist durch den Vorhabenträger zu beachten. 

 
 zum B-Plan mit, 

dass keine Altlasten im Plangebiet bekannt und keine Bedenken seitens der 
Unteren Bodenschutzbehörde bestehen (s. nächste Seite) 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise zum Bodenschutz und zur Abfallentsorgung 
sind durch den Vorhabenträger zu beachten und werden in die Begründungen 
aufgenommen. 
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 Zu die Untere Bauaufsicht teilt mit, 

dass im Baugenehmigungsverfahren die Rückbauverpflichtung einschließlich 
Bankbürgschaft vorgelegt werden muss. 

Kommentar/Abwägung: Der Rückbau der Anlage nach der PV-Zwischennutzung 
sowie damit verbundene Formalitäten werden zwischen dem Vorhabenträger und dem 
Grundstückseigentümer bzw. der Gemeinde vertraglich geregelt. Die Aussage wird in 
die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 Zu der Denkmalschutz teilt mit, 

dass sich im Plangebiet keine gesetzlich geschützten Bau- und Gründenkmale 
befinden. 

Kommentar/Abwägung: Das Archäologische Landesamt SH ist am Planverfahren 
beteiligt. In seiner Stellungnahme (sh. Seite 4) wird bestätigt, dass die Belange des 
archäologischen Denkmalschutzes in den Planungen berücksichtigt sind. 
 
 Zu das Klimaschutzmanagement teilt mit, 

dass das Planvorhaben ausdrücklich begrüßt wird.  

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt diese positive Resonanz auf ihr 
Vorhaben zur Kenntnis. Die Aussagen des Klimaschutzmanagement werden in die 
Begründungen aufgenommen. 
 
 Zu Weiteres Verfahren: 

Zur Übersichtlichkeit der Unterlagen wird darum gebeten, alle Änderungen 
gegenüber den Entwurfsunterlagen farbig zu kennzeichnen und mit dem Datum des 
entsprechenden bearbeitungsstand zu versehen. 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis wird teilweise beachtet. Die für den 
Satzungsbeschluss der Gemeinde vorzulegenden Unterlagen werden mit den 
Änderungen in Text und Zeichnung in Bezug/Vergleich auf den vorigen 
Verfahrensschritt aus Gründen der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit kenntlich 
gemacht. Die Ausfertigungsexemplare werden, aufgrund ihrer Verbindlichkeit als 
Satzungsurkunde diese Kennzeichnung nicht enthalten. 
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 Die Landwirtschaftskammer S-H weist darauf hin, dass es sich bei der Fläche zur 
Errichtung der PV-Anlage überwiegend um landwirtschaftliche Flächen mit hoher 
Ertragsfähigkeit handelt. Aus agrarstruktureller Sicht ist sie für das Planvorhaben 
nur bedingt geeignet. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Klimawandels sollte 
dieser Aspekt bei der Abwägung gebührend berücksichtigt werden. 

Kommentar/Abwägung: Die Wahl der Fläche zur möglichst konfliktarmen Errichtung 
und Inbetriebnahme einer PV-Anlage beruht insb. auf der anthropogenen Vorbelastung 
vor Ort (Bahn, Straße, Freileitung, Windpark) und der fehlenden besonderen arten- und 
naturschutzfachlichen Funktionen der Fläche. Die Bodenfunktion wird jedoch nicht 
erheblich beeinträchtigt, vielmehr erfolgt lediglich eine auf 30 Jahre befristete 
Unterbrechung der langjährig intensiven ackerbaulichen Nutzung mit dem Effekt, dass 
sich der Boden regenerieren kann und nach Rückbau der PV-Anlage erneut in die 
landwirtschaftliche Nutzung genommen wird. Wenngleich nach §1a BauGB sparsam mit 
landwirtschaftlicher Fläche umzugehen ist (diese geht nicht etwa verloren, sondern ist 
nach 30 Jahren wieder vollumfänglich als solche nutzbar), so besteht in der 
Schutzgüterabwägung in zunächst gleichem Maße der Anspruch, dem Klimawandel zu 
begegnen. Dem Ausbau der Nutzung erneuerbaren Energien jedoch wird aktuell auf 
EU- und Bundesebene ein überragendes bzw. überwiegendes öffentliches Interesse 
eingeräumt, vgl. Umweltbericht Kap. 2.1. Vor diesem Hintergrund wiegt der Aspekt, 
dass die lediglich für 30 Jahre zwischengenutzte Fläche 70 Bodenpunkte aufweist, 
deutlich geringer. 
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Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Übersichtskarte aus dem 
Umweltportal Schleswig-Holstein zur Kenntnis. 
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 Zu Abs. 2: 

Es wird mitgeteilt, dass keine Bedenken in straßenbaulicher und verkehrlicher 
Hinsicht bestehen, wenn die mit Bezugserlass AZ: VII414-553.71/2-57-020 des 
MWVATT vom 12.02.2021 gemachten Auflagen berücksichtigt werden. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. Der 
Bezugserlass des Ministeriums bezieht sich im straßenbaulichen und 
straßenverkehrlichen Bereich nur auf Straßen des überörtlichen Verkehrs. Überörtliche 
Straßen sind von der Planung nicht betroffen. Weitere Aussagen des Erlasses werden 
berücksichtigt (s. nächste Seite).  
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 Es wird mitgeteilt, dass die verkehrliche Erschließung des Plangebietes 

ausschließlich über das gemeindliche Straßennetz, befestigte Wirtschaftswege 
oder vorhandene Zufahrten zu erfolgen hat. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde folgt der Aussage mit dieser Planung. Die 
Begründung des Bebauungsplanes wird hinsichtlich der beabsichtigten Erschließung 
ergänzt. 
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Die Stellungnahme wird teilweise beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 Zu Abs. 2:  

Es wird mitgeteilt, dass der NABU Maßnahmen zur Eindämmung des 
Klimawandels durch Ausbau erneuerbarer Energien begrüßt und bestätigt den 
durch die Planung gewählten Standort.  

 
 Zu Abs. 3: 

Es wird mitgeteilt, dass ein gewählter Abstand von der Bahntrasse mit 20 Metern 
als Sichtschneise gut ist und zudem auch einen ökologischen Wert für die 
Diversität der Flora haben kann. 
Die GRZ von 0,5 wird akzeptiert.  
Es wird empfohlen, dass der Zwischenraum der Modulreihen 3 Meter nicht 
unterschreiten sollte (hier: 2,61 m), damit der Lichteinfall einen besseren 
Aufwuchs der Staudenflur ermöglicht. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Aussagen zur Kenntnis.  
Der genannte Abstand von der Bahntrasse von 20,0 m entspricht nicht der vorliegenden 
Planung.  
Die Planung ist darauf ausgerichtet, unter Einhaltung der festgesetzten GRZ den 
maximal möglichen Ertrag aus der Sonnenenergienutzung zu erzielen. Das ist nicht nur 
in dieser, sondern in vielen weiteren Gewerbesparten der Fall (Wirtschaftlichkeit des 
Vorhabens). 
 
 Zu Abs. 4:  

Es wird empfohlen, die Modulreihen durch Freiflächen zu unterbrechen, die 
mindestens 20 Meter breit sind, um bodenbrütenden Vogelarten , wie zum Beispiel 
der hier nachgewiesenen Feldlerche, ein ausreichendes Nahrungsangebot einer 
wiesenartigen Lebensgemeinschaft zu ermöglichen.  

Kommentar/Abwägung: Die GRZ von 0,5 gewährleistet eine lockere Bauweise mit 
ausreichend großen Zwischenräumen, die sowohl von Bodenbrütern als Brutstätte, als 
auch von nahrungssuchenden Groß- und Greifvögeln nachweislich genutzt werden. 
Der Fachbeitrag Artenschutz (AFB) hat sich mit dieser Thematik in ausreichender 
Form beschäftigt und prognostiziert eine eher positive Wirkung auf die Feldlerche (vgl. 
S. 18 ff. AFB). 
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 Zu Abs. 1: 
Es wird mitgeteilt, dass man unter Einhaltung der vorher genannten Modul-
reihenunterbrechung durch Freiflächen insgesamt dann möglicherweise auf eine 
GRZ von etwa 0,4, käme, die den Ansprüchen der entstehenden 
Lebensgemeinschaften eher entspricht. 

Kommentar/Abwägung: Der Hinweis wird nicht beachtet. Es wird weiterhin eine GRZ 
0,5 verwendet. Technisch möglich wäre die Umsetzung einer deutlich dichteren 
Bebauung bis hin zu 80% der durch Baugrenzen reglementierten Fläche (GRZ 0,8), von 
der eben aus naturschutzfachlichen Gründen verzichtet wird. 
 
 Zu Abs. 2: 

Es wird begrüßt, dass die Brutzeit vom 1.3. bis zum 31.7. eines Jahres 
berücksichtigt wird. Die Konstruktionsarbeiten sollten außerhalb dieses 
Zeitfensters geschehen. Auch die Einzäunung des Geländes mit 20 cm 
Bodenfreiheit ist geeignet Kleinsäugern Durchschlupf zu gewähren. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde beachtet die Hinweise teilweise. Zum Schutz 
der Bodenbrüter ist im Plan eine artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme 
(Bauzeitenregelung) festgesetzt.  
Die Einfriedung mit einer 20 cm Bodenfreiheit wird auch unter Beachtung des 
Landeserlasses 2021 „Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-
Freiflächenanlagen im Außenbereich, Gemeinsamer Beratungserlass des Ministeriums 
für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung und des Ministeriums für 
Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung vom 01. September 2021“ 
umgesetzt, obschon der Fachbeitrag Artenschutz begründet, dass dies aus fachlicher 
Sicht auch Prädatoren den Zugang in die PV-Anlage (zu den Bodenbrütern) erleichtert. 
 
 Zu Abs. 3: 

Es wird darauf hingewiesen, dass ein biologisches Monitoring aus Sicht des NABU 
geeignet wäre, die Auswirkungen derartiger Anlagen besser zu verstehen.  
Nach 30 Jahren soll diese Anlage abgebaut werden. Dann braucht man Daten für die 
Nachfolgenutzung der Fläche. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Nach Ablauf 
der Solarnutzung (Zeitraum 30 Jahre) ist die Fläche für landwirtschaftlich ackerbauliche 
Nutzung wieder freigegeben. Inwieweit die dann herrschenden klimatischen 
Verhältnisse nicht auch zur erheblichen Veränderung des Artenspektrums geführt 
haben, kann kaum prognostiziert werden und sollte daher in 30 Jahren festgestellt 
werden. 
 
 Zu Abs. 4:  

Der NABU bittet um eine weitere Beteiligung am Planverfahren. 
Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde kommt der Bitte nach, den NABU über das 
Abwägungsergebnis zu informieren. Er wird, sofern notwendig, am weiteren Verfahren 
beteiligt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zu Abs. 2:  

Keine grundsätzlichen Bedenken 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis, dass bei 
weiterführenden Planungen rechtzeitig objektbezogene Anfragen beim Netzbetreiber 
durch den Vorhabenträger anzumelden sind.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 keine Bedenken 

Es befinden sich keine Anlagen des Wasserbeschaffungsverbandes im Plangebiet. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf die Regelungen 
entsprechend der Satzungen des „Wasserbeschaffungsverbandes Panker-Giekau“ zur 
Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zum Teil berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keine Bedenken unter Berücksichtigung der gegebenen Hinweise und 

Bemerkungen. 
 

 Zu 1. - 3. Und 6. - 7. 

Kommentar/Abwägung: Die Hinweise 1. – 3. und 6. – 8. sind durch den 
Vorhabenträger zu beachten und werden in die Begründung zum Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
 Zu 4. und 5. 

Es wird mitgeteilt, dass im Bereich des Bahnüberganges Sichtflächen von jeglicher 
Bebauung freizuhalten sind. Es wird mitgeteilt, dass Grundstücksbelegenheiten 
(Zufahrten) in der Nähe eines öffentlichen Bahnüberganges für Kraftfahrzeuge zur 
Gewährleistung einer sicheren Verkehrsabwicklung grundsätzlich in einem 
Mindestabstand von 27 m vor dem Bahnübergang zu errichten sind. Gemessen wird 
von dem Andreaskreuz bis zum Beginn der Auffahrt. 

Kommentar/Abwägung: Die Gemeinde folgt dem Hinweis. Die im Plan festgesetzte 
Baugrenze sowie die festgesetzte von Bebauung freizuhaltende Fläche berücksichtigt 
die geforderte Sichtfläche im Bereich des Bahnüberganges. 
Der geforderte Bereich „ohne Ein und Ausfahrt“ wird ebenfalls im Plan festgesetzt. 
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 Zu 8.: 

Die AKN Eisenbahn GmbH möchte ebenfalls im Rahmen der weiterführenden 
Objektplanung am Planverfahren beteiligt werden. 

Kommentar/Abwägung: Da die Hinweise der AKN im Rahmen der B-Planaufstellung 
berücksichtigt bzw. in die Begründung aufgenommen wurden und durch den 
Vorhabenträger zu beachten sind, sieht die Gemeinde keine Erfordernis für eine weitere 
Beteiligung. Über die Genehmigungs- bzw. Bauanzeigeunterlagen informiert der 
Vorhabenträger die AKN. 

 Zu 9:  
Es wird mitgeteilt, dass vorherige Stellungnahmen ihre Gültigkeit behalten. 

Kommentar/Abwägung: Eine weitere Stellungnahme der AKN Eisenbahn GmbH im 
Rahmen des Planverfahrens lag nicht vor. 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung von 13.11.2023 bis 15.12.2023 
 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von Bürgern keine Hinweise oder Anregungen geäußert. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Belange nicht 
betroffen sind. 
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